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Legende
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung
DE 2549-303 "Schanzberge bei Brietzig"

Maßnahmen
Erhalt des LRT 6210 durch

Fortführung der extensiven Beweidung, ggf. unter Änderung
des Beweidungsregimes;
Zurückdrängung von Gehölzaufwuchs und invasiven Arten;
Erhalt des offenen/halboffenen Charakters, keine Aufforstung
Aufnahme einer Pflegmahd mit Mahdgutabfuhr
Erhalt des offenen/halboffenen Charakters, keine Aufforstung

Wiederherstellung und Entwicklung neuer LRT 6210-Flächen durch
Fortführung der extensiven Beweidung unter Änderung des 
Beweidungsregimes;
Zurückdrängung von Gehölzaufwuchs und invasiven Arten;
Erhalt des offenen/halboffenen Charakters, keine Aufforstung

Sonstige Maßnahmen
Anlage von Pufferstreifen
Erneuerung der Informationstafel

Umsetzungsinstrumente für Maßnahmen

# # #

# # # Administrative Instrumente

# # #

# # # Administrative und Rechtliche Instrumente

# # #

# # #

# # #

Administrative und Vertragliche Instrumente

# # #

# # # Administrative, Rechtliche und Vertragliche Instrumente

Maßnahmentypen
N        
P      
S      
W     
wE  
Ar

Erläuterung der Beschriftungsfelder der Maßnahmen

-  Nutzung als Erhaltungsmaßnahme
-  Pflege als Erhaltungsmaßnahme
-  Schutz als Erhaltungsmaßnahme
-  Wiederherstellungsmaßnahme
-  wünschenswerte Entwicklungsmaßnahme
-  Maßnahme nach Art. 10 FFH-RL

N 001_1

Maßnahmentyp

lfd. Nummer der Maßnahmefläche
(siehe Tab. 8 im Textteil)
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Karte 3
Maßnahmen

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern

Dieses Projekt wurde im Rahmen des Entwicklungsprogramms
für den ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern 2014-2020
unter Beteiligung der Europäischen Union und des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministerium für
Landwirtschaft und Umwelt erarbeitet.

Europäische Union
Europäischer Landwirtschaftsfond für
die Entwicklung des ländlichen Raums

Dieses Projekt ist kofinanziert aus Mitteln des Landes Mecklenburg-
Vorpommern.
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